
Gemeinde Winterlingen 
Zollernalbkreis 
 
 
 

Bebauungsplan 

2. Änderung Wilhelm-Bihler-Straße – Sudetenstraße 
in Winterlingen 

im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB 

 

 
 

Verfahrensvermerke 
 

 Beschluss zur Aufstellung Bebauungsplan  im beschleunigten Verfahren 
 nach § 13a BauGB gefasst gemäß § 2 Absatz 1 BauGB durch den 
 Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 08.04.2019 
 

 Billigung des Planentwurfs vom 26.03.2019 einschließlich der 
 Begründung vom 26.03.2019 in öffentlicher Sitzung durch den 
 Gemeinderat am 08.04.2019 
 

 Bekanntmachung des Beschlusses über die Aufstellung des Bebauungs- 
 plans im beschleunigten Verfahren sowie der Billigung des Planentwurfs 
 am 12.04.2019 durch Veröffentlichung im Bekanntmachungsblatt 
 

 Öffentliche Auslegung des Bebauungsplans bekannt gemacht am 
 12.04.2019 durch Veröffentlichung im Bekanntmachungsblatt in der Zeit 
 vom 23.04.2019 bis 24.05.2019 
 

 Anhörung der Träger öffentlicher Belange sowie der Fachbehörden am 
 10.04.2019 bis zum 13.05.2019 
 

 Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen und den Bebauungsplan 
 in der Fassung vom 26.06.2019 als Satzung gemäß § 10 BauGB durch 
 den Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen am 15.07.2019 
 

 Öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß 
 § 10 BauGB am    im Bekanntmachungsblatt 
 

 Mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft getreten am   
 
Es wird bestätigt, dass das Verfahren ordnungsgemäß nach den §§ 1 – 10 
BauGB durchgeführt wurde. 
 
 
Winterlingen, den  
 
 
     Dienststempel 

 
Maier         Henle 
Bürgermeister       Bauamt 


